
EINLADUNG
GENERALVERSAMMLUNG

der Raiffeisenbank Region Altheim eGen



1. Eröffnung, Begrüßung, Bestellung des Protokollführers, Wahl des Mitfertigers des
Protokolls und der Stimmenzähler; Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Bericht des Vorsitzenden des Aufsichtsrates

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichtes

4. Revisionsbericht über das Geschäftsjahr 2022

5. Bericht und Anträge des Aufsichtsrates
a) Kenntnisnahme des Revisionsberichtes
b) Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichtes
c) Verwendung des Bilanzgewinnes
d) Entlastung der Funktionäre des Vorstandes und des Aufsichtsrates

6. Geschäftsbericht der Geschäftsleiter

7 Satzungsänderung

8. Allfälliges

9. Vortrag Prof. Mag. Bernhard Heinzlmaier, Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturforschung,
zum Thema Generationsstudie 2023

TAGESORDNUNG



im Gasthaus Lengauer "Dorfwirt z' Weng"
Hauptstraße 19, 4952 Weng

Musikalische Begleitung.
Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu einem Imbiß ein.

Vortrag von Herrn Prof. Mag. Bernhard Heinzlmaier, Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturforschung

Prof. Mag. Bernhard Heinzlmaier ist seit über drei Jahrzehnten in der Jugendforschung tätig. Er ist Mitbegründer des Instituts für
Jugendkulturforschung und seit 2003 ehrenamtlicher Vorsitzender. Hauptberuflich leitet er das Marktforschungsunternehmen tfactory in Hamburg.

Wir laden Sie herzlich ein zur

Dienstag, dem 4. Juli 2023, um 19:00 Uhr,

Dr. Peter Frisch
Aufsichtsratsvorsitzender

Bgm. Manfred Feichtinger
Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden

GENERALVERSAMMLUNG
der Raiffeisenbank Region Altheim eGen
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Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Kurzfassung des Revisionsberichtes liegen während der Einberufungsfrist
im Geschäftslokal zur Einsichtnahme durch die Mitglieder auf. Gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung sind Wahlvorschläge zu den
einzelnen zu besetzenden Mandaten spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung schriftlich bei der Raiffeisenbank
einzubringen. Im Falle der Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung kann über die in der Tagesordnung
angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder beschlossen werden.

Hinweis zu COVID-19:
Die Raiffeisenbank Region Altheim eGen beachtet zum Zeitpunkt der Veranstaltung die geltenden COVID-19-Maßnahmen.
Im schlimmsten Fall könnte dies zu einer Absage führen. Der Zutritt zur Veranstaltung ist ausschließlich unter Einhaltung der
aktuell gültigen COVID-19-Regeln möglich.

Hinweis zum Datenschutz:
Wir verarbeiten Ihre Adressdaten zur Zusendung dieser Einladung auf der Basis unseres berechtigten Interesses (Art 6
Abs 1 lit f DSGVO) zum Zweck des Marketings unserer Dienstleistungen. Während der Veranstaltung werden
möglicherweise Foto- und Filmaufnahmen gemacht, die von der Raiffeisenbank Region Altheim eGen zur Dokumentation
gespeichert sowie zur Veranstaltungsberichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. auf der Website der Raiffeisenbank
Region Altheim eGen sowie in Print-Broschüren) verwendet und an Medienunternehmen (z. B. Internet-, Print-, oder TV-
Medien) weitergegeben werden können. Falls Sie nicht fotografiert/gefilmt werden wollen, geben Sie dies bitte vor Ort
bekannt. Die verpflichtenden Informationen nach der Datenschutzgrundverordnung finden Sie vor Ort sowie auf der Website
der Raiffeisenbank Region Altheim eGen unter der Rubrik „Datenschutz“.

Hinweis zu Compliance:
Viele Unternehmen und Organisationen haben interne Compliance-Vorschriften, die festlegen, wann eine Einladung
angenommen werden darf. Wir bitten Sie, diese Einladung daraufhin zu prüfen. Zu Ihrer Information teilen wir Ihnen mit,
dass der Wert unserer Einladung den Betrag von EUR 100,– pro Person nicht überschreiten wird. Bei Anmeldung zur
Veranstaltung ist die Einladung gültig und wir gehen davon aus, dass Sie diese Einladung nach den für Sie geltenden
Vorschriften und Verhaltensregeln annehmen dürfen.


